
Erdgasabgabe

Preisblatt
Steuern und Abgaben

Die nachstehenden Steuern und Abgaben müssen durch die Energie Ried GmbH
eingehoben und gemäß den gesetzlichen Regelungen abgeführt werden.

Ab 01.01.2025 wird diese Abgabe von den Netzbetreibern auf die Erdgasversorger
übergeführt und wie folgt für den angegebenen Zeitraum verrechnet:

Preis Preis

Es wird von jedem Netzkunden die Erdgasabgabe
eingehoben, die als Bundesabgabe von der Energie
Ried an das Finanzamt abgeführt wird (vgl. § 5 Abs.
2 bzw. §8 Abs. 6 Erdgasabgabegesetz

0,066 0,0792

Berechnung der CO2-Bepreisung

Zeitraum

Umrechnungsfaktor

Emissionsfaktor

Preis / Tonne

Preis / kWh

01.01.2026 - 31.12.2026

0,000003250 TJ/kWh

x 56,20 CO2/TJ

x 55,00 Euro/Tonne

= 1,00458 Cent/kWh

Gültig ab 01.01.2026

exkl. MwSt
EUR/Norm-m³

inkl. MwSt
EUR/Norm-m³

Nähere Infos unter:

CO-2 Bepreisung
Preis Preis

Grundlage für diese Abgabe ist das Nationale
Emissionszertifikatehandelsgesetz 2022 (NEHG)
idgF.

1,00458 1,20549

exkl. MwSt
Cent/kWh

inkl. MwSt
Cent/kWh
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